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1 Rechtsgrundlagen des Bebauungsplans 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

26.04.2022 (BGBI. I S. 674) geändert worden ist. 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-

verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 

(BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 06.2021 (BGBl. I S. 

1802) geändert worden ist. 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 

des Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 

1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I 

S. 1802) geändert worden ist. 

2 Rechtsgrundlage der Örtlichen Bauvorschriften 

• Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 

05.03.2010 (GBl. S. 357), die zuletzt durch Artikel 27 der Verordnung vom 

21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1,4) geändert worden ist. 

3 Anlagen des Bebauungsplans und der Örtlichen 

Bauvorschriften 

• Begründung  

• „Bauvorhaben Konversion Musikakademie Kürnbach, Artenschutzrechtliche 

Vorprüfung“, GÖG Gruppe für ökologische Gutachten, Stuttgart, Dezember 

2020 

• „Fledermausuntersuchung im Zuge des Bauvorhaben Konversion Musikaka-

demie Kürnbach“, GÖG Gruppe für ökologische Gutachten, Stuttgart, 

30.04.2021 mit der Ergänzung „Bauvorhaben Konversion Musikakademie 

Kürnbach, Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 

nach § 44 Abs. 1 BNatSchG“, GÖG Gruppe für ökologische Gutachten, Stutt-

gart, 05.05.2021 

• „Konversion Musikakademie Kürnbach – Habitatpotenzialeinschätzung der 

Roßkastanie“, GÖG Gruppe für ökologische Gutachten, Stuttgart, 06.08.2021 

• „Geräuschimmissionsprognose zum Lärm einer Tiefgarageneinfahrt zum Bau-

vorhaben „Konversion Musikakademie Kürnbach“ zu einer Wohnanlage auf 

dem Gelände der ehemaligen Musikakademie in 75057 Kürnbach“, TÜV Süd 

Industrie Service GmbH, Dipl.-Ing. m. Eimers, Filderstadt, 07.12.2021 
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4 Geltungsbereich 

Der genaue räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil 

zum Bebauungsplan.  

Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

bisher bestehenden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie 

frühere baupolizeiliche Vorschriften treten außer Kraft. 
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A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

A1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb – Nutzungsschablone sind festgesetzt: 

A1.1 WA – Allgemeines Wohngebiet 

(§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind (§ 4 Abs. 2 BauNVO): 

– Wohngebäude, 

– die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-

schaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 

– Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-

cke. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden (§ 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 

Abs. 6 BauNVO): 

– Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

– sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

– Anlagen für Verwaltung, 

Nicht zulässig im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind: 

– Gartenbaubetriebe, 

– Tankstellen. 

A1.2 MU – Urbanes Gebiet 

(§ 6a BauNVO) 

Zulässig sind (§ 6a Abs. 2 BauNVO): 

– Wohngebäude, 

– Geschäfts- und Bürogebäude, 

– Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes, 

– sonstige Gewerbebetrieben, 

– Anlagen für Verwaltung sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke. 

Ausnahmen gemäß § 6a Abs. 3 BauNVO sind nicht Bestandteil des Bebauungs-

plans und damit nicht zulässig (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 
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A2 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb-Nutzungsschablone sind festgesetzt: 

– Grundflächenzahl, 

– Höhe der baulichen Anlagen. 

A2.1 Grundflächenzahl 

Gemäß Planeinschrieb-Nutzungsschablone ist die Grundflächenzahl festgesetzt.  

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzte maximale Grundflä-

chenzahl darf durch Grundflächen von Anlagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1, 2 u. 3 

BauNVO bis einer Grundflächenzahl von 0,9 überschritten werden. 

A2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlage bemisst sich nach der maximalen Firsthöhe (FH 

max.) bzw. maximalen Gebäudehöhe (GH max.) und der maximalen Traufhöhe 

(TH max.) in Verbindung mit der Bezugshöhe (BZH) entsprechend den Planein-

schrieben. Die Bezugshöhe (BZH) ist im zeichnerischen Teil in Meter ü. NN fest-

gesetzt.  

Die maximale Traufhöhe (TH max.) wird zwischen der Bezugshöhe (BZH) und 

dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut (Oberkante) gemessen. 

Bei Gebäuden mit Walmdach oder Satteldach wird die maximale Firsthöhe (FH 

max.) zwischen der Bezugshöhe (BZH) und dem First gemessen. 

Bei Gebäuden mit Mansardflachdach wird die maximale Gebäudehöhe (GH 

max.) zwischen der Bezugshöhe (BZH) und dem höchsten Punkt des Daches ge-

messen. 

Überschreitung der Höhe der baulichen Anlagen 

Die tatsächliche maximale Gebäudehöhe kann auf max. 20 % der jeweiligen Ge-

bäudegrundfläche für haustechnische Aufbauten (z.B. Zu- und Ablufteinrichtun-

gen, Aufzugsüberfahrten) um max. 2,5 m überschritten werden. Mit Ausnahme der 

Aufzugsüberfahrten, muss der horizontale Abstand der haustechnischen Aufbau-

ten zu den Außenwänden des Gebäudes, mindestens so groß wie die tatsächliche 

Höhe der haustechnischen Aufbauten sein. (Siehe Ziffer B1.1) 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergien dürfen zu keiner Überhöhung 

des Dachfirstes führen. (Siehe Ziffer B1.1) 

A3 Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

o:  offene Bauweise 
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A4 Überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeichnerischen Teil des Bebau-

ungsplans durch Baugrenzen festgesetzt. 

Kellerräume und sonstige Nebenräume unterhalb der Geländeoberfläche dürfen 

die überbaubaren Grundstücksflächen überschreiten. 

A4.1 Stützmauern und Böschungen 

Stützmauern und Böschungen sind sowohl innerhalb als auch außerhalb der 

überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

A4.2 Terrassen, sonstige untergeordneten Bauteile und Vorbauten  

Terrassen und sonstige untergeordneten Bauteile gem. § 5 (6) Nr. 1 LBO und 

Vorbauten (wie z.B. Erker, Balkone) gem. § 5 (6) Nr. 2 LBO dürfen die Baugren-

zen ausnahmsweise bis zu 2,00 m überschreiten. 

(Die Abstandsregelung gem. LBO bleibt davon unberührt.) 

A5 Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 und § 23 BauNVO) 

Stellplätze 

Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zu-

lässig. 

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) 

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

Hinweis: Überdachte Stellplätze (Carports) sind entsprechend LBO als Garagen 

zu behandeln. 

Tiefgaragen  

Tiefgaragen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und an den 

hierfür festgesetzten Flächen zulässig. 

Tg: Tiefgaragen sind zulässig. 

Hinweis: In Teilgaragengeschossen können die nicht für Stellplätze benötigten 

Flächen für Keller- und sonstige Nebenräume genutzt werden. 

A6 Nebenanlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 14 BauNVO) 

Im Plangebiet sind Gebäude als Nebenanlage außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksfläche nicht zulässig.  

Ausgenommen hiervon sind Mülleinhausungen und überdachte Fahrradabstell-

plätze. 
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A7 Flächen für die Versorgung durch Elektrizität 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 

Innerhalb der im zeichnerischen Teil festgesetzten Versorgungsflächen Zweckbe-

stimmung „Elektrizität“ sind Umspannstationen und Anlagen der Telekommunika-

tion zulässig. Außerhalb der Flächen bleibt die ausnahmsweise Zulässigkeit gem. 

§ 14 Abs. 2 BauNVO weiterhin bestehen. 

A8 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A8.1 Artenschutzmaßnahmen – Bauzeitenbeschränkung für die Bau-

feldbereinigung 

Die Entnahme von Gehölzen sind in Anlehnung an § 39 BNatSchG und unter Be-

rücksichtigung der Vogelbrutzeiten sowie der sommerlichen Aktivitätszeiten der 

Fledermäuse zwischen 01. November und 28./ 29. Februar durchzuführen. 

Strukturen die das Potenzial eines Fledermausquartiers aufweisen, sind vor der 

Fällung durch eine fachkundige Person endoskopisch zu Untersuchung und müs-

sen tagesaktuell für die Fällung freigegeben werden. Die Fällung wird durch die 

ökologische Baubegleitung überwacht. Nicht gänzlich einsehbare Strukturen sind 

im Vorfeld (ab September) mit Einwegverschlüssen zu versehen, um die Anwe-

senheit und das damit verbundene Tötungsrisiko für Fledermäuse auf ein Min-

destmaß zu reduzieren. 

Zur Vermeidung von Störungen während der Wintermonate, ist die Entnahme der 

Kastanie im Oktober unter Berücksichtigung der beschriebenen Vorgehensweise 

durchzuführen. 

Die Abrissarbeiten der Gebäude sind, um eine Gefährdung der winterschlafenden 

Fledermäuse zu vermeiden, im Oktober durchzuführen. 

Im Zuge einer ökologischen Baubegleitung ist dieses Vorgehen zu überwachen 

und dokumentieren. Weiterhin besteht die Möglichkeit die Quartierstrukturen der 

Abrissgebäude außerhalb der sensiblen Winterschlafphase, zu beachten. Die 

Kontrollen erfolgen bei geeigneter Witterung während der morgendlichen Einflug-

zeit durch eine fachkundige Person. Nach Ausschluss eines Tagesquartieres kön-

nen die Abrissarbeiten kritischer Strukturen tagesaktuell freigegeben werden. 

A8.2 CEF -Maßnahmen  

Im Plangebiet oder im näheren räumlichen Umfeld sind drei Nisthilfen für Höhlen-

brüter sowie zwei künstliche Höhlenquartieren für Fledermäuse aufzuhängen. 

Diese sind an Bäumen in geeigneter Höhe (min. 3 m) und Exposition (bevorzugt 

Süden/ Südosten) anzubringen.  

Die Kästen sind jährlich im Winter auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen und zu rei-

nigen.  
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A8.3 Dachdeckungen 

Niederschlagswasser von Dächern aus unbeschichtetem Kupferblech, Titanzink-

blech oder verzinktem Blech darf nicht ohne Vorbehandlung versickert oder in ein 

Oberflächengewässer abgeleitet werden. Untergeordnete Bestandteile des Da-

ches wie Gauben, Eingangsüberdachungen, Erker und der Dachentwässerung 

wie Rinnen und Fallrohre aus diesen Materialien bleiben hierbei außer Betracht. 

A8.4 Oberflächenbelag Erschließungswege/ Stellplätze 

Der Oberflächenbelag privater Erschließungswege und Stellplätze ist mit wasser-

durchlässigen Belägen wie Pflaster, Rasenpflaster, Rasengittersteinen oder Schot-

terrasen o.ä. herzustellen. 

A8.5 Tiefgaragenüberdeckung 

Die nicht überbauten Dächer von Tiefgaragen sind mit mindestens 30 cm Erde ab-

zudecken, intensiv zu begrünen und als Rasenfläche oder gärtnerisch anzulegen, 

sofern sie nicht als Wege-, Platz- oder Stellplatzflächen genutzt werden. 

A8.6 Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

Für die gesamte Außenbeleuchtung des Plangebietes sind nur insektenfreundli-

che Lampengehäuse und Leuchtmittel zulässig. 

A9 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen 

und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-

gen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

A9.1 Pflanzbindung 

Pflanzbindung 1 (pb 1) – Einzelbäume  

Gemäß Einschrieb im zeichnerischen Teil sind die gekennzeichneten Einzel-

bäume dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Während der Durchführung von Erd- 

und Bauarbeiten im Umgriff der zu erhaltenden Baumbestände sind diese ein-

schließlich ihres Wurzelraumes entsprechend den Qualitätsnormen zu sichern. 

Abgängige Bäume sind durch Neupflanzungen gleichwertig zu ersetzen. 

A9.2 Pflanzzwang 

Die als Pflanzzwänge festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzustellen 

und dauerhaft zu unterhalten, zu pflegen und bei Ausfall zu ersetzen. Zur Verwen-

dung kommende Pflanzen und Materialien müssen den entsprechenden Quali-

tätsnormen entsprechen und fachgerecht eingebaut werden. 

An den dargestellten Standorten sind entsprechend den nachfolgend aufgeführ-

ten Festsetzungen Pflanzungen vorzunehmen. 
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Pflanzzwang 1 (pz 1) – Begrünung der privaten Grundstücksfläche (nicht im 

zeichnerischen Teil dargestellt) 

Mindestens 40 % der privaten Grundstücksflächen sind als Grünfläche gärtnerisch 

anzulegen und zu unterhalten.  

Pro 400 m² nicht überbauter Grundstücksfläche ist ein standortgerechter Laub- 

oder Obstbaum zu pflanzen. Pflanzgebote Einzelbäume sowie bestehende 

Bäume werden angerechnet.  

Der Stammumfang zum Zeitpunkt der Pflanzung hat mindestens 12 cm zu betra-

gen (gemessen in 1,00 m Höhe). 

A10 Höhenlage  

(§ 9 Abs. 3 BauGB)  

Die jeweils geplante, künftige Geländehöhe ist im zeichnerischen Teil des Bebau-

ungsplans im Bereich der Baugrenze durch einen Höhenpunkt mit der Höhe als 

absolute Höhe über Meereshöhe Normal Null (m ü. NN) festgesetzt.  

Die Bemessung der Abstandsfläche erfolgt auf das geplante, künftige Gelände.  

Abweichungen von maximal 0,5 m über oder unter dem festgesetzten Gelände 

sind zulässig. Ausgenommen von den festgesetzten Geländehöhen sind die Zu-

fahrten zu zulässigen Stellplätzen, überdachten Stellplätzen (Carports), Garagen 

und Tiefgaragen sowie die Zugänge zu den Gebäuden. 
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B ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

(§ 74 Abs. 7 LBO) 

B1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

B1.1 Dachgestaltung 

Dachform/-neigung  

Zulässig sind Dachformen und Dachneigungen entsprechend Planeinschrieb. 

Ausgenommen hiervon sind untergeordnete Bauteile und untergeordnete Dächer 

wie Vordächer und Dachaufbauten. 

Sofern bei bestehenden Gebäuden andere Dachneigungen, als die festgesetzten 

vorhanden sind, können diese bei Um- oder Ausbauten ausnahmsweise beibehal-

ten werden. 

Dachaufbauten  

Dachaufbauten sind im Plangebiet unzulässig.  

Dacheinschnitte 

Dacheinschnitte sind im Plangebiet unzulässig. Ausgenommen hiervon ist die 

Nutzungsschablone A, hier sind Dacheinschnitte zulässig. Die Gesamtlänge von 

Dacheinschnitten darf 1/2 der Dachlänge nicht überschreiten. 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergien 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind zulässig, sofern diese sich 

bei geneigten Dächern in ihrer Neigung der jeweiligen Dachfläche auf der sie an-

gebracht sind anpassen und zu keiner Überhöhung des Dachfirstes führen. 

(Siehe Ziffer A2.2) 

B1.2 Fassadengestaltung / Materialien 

Die Gebäudeaußenflächen sind in Holz, Putz, Ziegel, Naturstein, Sichtbeton und 

Glas auszuführen. Metallverkleidungen sind nur für untergeordnete Bauteile zuläs-

sig. 

B2 Werbeanlagen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung an der Gebäudefassade, nur 

bis zu einer Gesamtfläche von 1 m² und nur bis zur Höhe der Traufe zulässig.  

Unzulässig sind Werbeanlagen mit wechselndem, bewegten oder laufendem Licht 

sowie Booster (Lichtwerbung am Himmel).  
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B3 Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der 

unbebauten Flächen und Gestaltung und Höhe von 

Einfriedungen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

B3.1 Gestaltung der unbebauten Fläche  

Die Anlage von Schottergärten auf den unbebauten Flächen der privaten Grund-

stücke ist, soweit sie nicht als Zufahrten, Stellplatzflächen, Zugänge oder Sitz-

plätze genutzt werden, unzulässig. 

B3.2 Einfriedungen 

Einfriedungen entlang von Grundstücksseiten, die an öffentliche Verkehrsflächen 

angrenzen, sind 0,25 m von der Hinterkante Bordstein zurückzusetzen und als le-

bende Einfriedungen (Hecken) oder als offene Einfriedungen (Zäune), bis zu einer 

maximalen Höhe von 1,5 m zulässig.  

Zäune aus Stabstahl oder Drahtgeflecht (Maschendraht) sind nur in Verbindung 

mit Bepflanzungen zulässig.  

Einfriedungen, mit Ausnahme von lebenden Einfriedungen, müssen vom Boden 

einen Mindestabstand von 10 cm aufweisen. 

B3.3 Aufschüttungen und Abgrabungen  

Veränderungen des vorhandenen natürlichen Geländes durch Aufschüttungen 

und Abgrabungen sind zulässig. 

B4 Stellplatzverpflichtung 

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)  

Abweichend von § 37 Abs. 1 LBO gilt folgende Stellplatzverpflichtung: 

Bei der Errichtung der Gebäude sind je Wohnung 1,5 geeignete Stellplätze auf 

dem Privatgrundstück herzustellen. Sofern sich bei der Berechnung der Stell-

plätze Bruchzahlen ergeben, ist auf die nächste volle Zahl aufzurunden.  

Für Wohnungen mit weniger als 60 m² Wohnfläche ist nur 1 Stellplatz herzustel-

len. Für diese Stellplätze gilt im Übrigen § 37 LBO entsprechend. 
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C HINWEISE 

C1 Sanierungsgebiet 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb des Sanierungsgebietes 

„Ortskern“. 

 

 

Abbildung 1: Abgrenzung des Sanierungsgebiets „Ortskern“, Stand 21.01.2020, mit Plangebiet in 

gelb 

C2 Denkmalschutz 

Bei dem alten Schulhaus (blockhafte Anlage mit kurzen Seitenflügeln, Sandstein-

quaderbau, bezeichnet 1872) handelt es sich um ein Kulturdenkmal im Sinne von 

§ 2 Abs. 2 DSchG, dieses unterliegt somit den Genehmigungspflichten nach § 8 

DSchG.  

C3 Bodendenkmale 

(§§ 20 und 27 DSchG) 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde o-

der Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) 

oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Keramik-

reste, Metallteile, Knochen, Steinwerkzeuge etc.) oder Befunde (Mauerreste, 
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Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, Gräber etc.) sind bis zum Ablauf des 

vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern 

nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. 

Die Möglichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist einzuräu-

men.  

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei 

der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 

kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten 

schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

C4 Bodenschutz 

(§ 1a Abs. 1 BauGB und § 10 Nr. 3 LBO) 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetz-

tes (BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV, DIN 

19731, DIN 18915) wird hingewiesen. 

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen Veränderun-

gen der Erdoberfläche ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit 

dem Boden zu achten und jegliche Bodenbelastung auf das unvermeidbare Maß 

zu beschränken.  

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Der Bodenaushub ist, soweit möglich, im Plangebiet zur Geländegestaltung auf 

den Baugrundstücken selbst wieder einzubauen. Überschüssiger Bodenaushub 

ist zu vermeiden.  

C5 Auffüllungen 

Werden im Rahmen von Verfüllungen, Auffülllungen und Geländemodellierungen 

die Verwertung (das Auf- und Einbringen) von aufbereiteten mineralische Bau- 

und Abbruchabfälle (Recyclingmaterial) oder Böden vorgesehen so sind die in 

Baden-Württemberg gültigen technischen Hinweise 

• Mitteilung des Umweltministeriums Baden-Württemberg „Vorläufige Hin-

weise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ vom 13.04.2004, 

• Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die 

Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial, 14.03.2007 Az. 25-

8980.08M20 Land/3 

zu beachten. 

Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht (z. B. gärtnerische Nut-

zung) sind die Vorsorgewerte der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung 

bzw. die Zuordnungswerte O (Z 0) der vorgenannten Verwaltungsvorschrift für Bo-

denmaterial einzuhalten. 

C6 Abfallverwertungskonzept/ Bodenschutzkonzept   

Bei der Durchführung des Bauvorhabens ist auf ein Erdmassenausgleich gem. § 3 

Abs. 3 LKreiWiG hinzuwirken. Dies trägt der Abfallvermeidungspflicht nach KrWG, 

nach § 1a BauGB und dem BBodSchG Rechnung. Der Erdmassenausgleich ist 



Gemeinde Kürnbach TEXTTEIL 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Altes Schulhaus“  

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH | Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf | Stuttgart Seite 14 von 16 

dafür eine bestgeeignete Maßnahme und hat schließlich auch Auswirkungen auf 

die zur Verfügung zu stellenden Entsorgungskapazitäten (Deponiekapazitäten) 

und die Kosten von Bauvorhaben.   

Im Rahmen der Beantragung eines konkreten Bauvorhabens ist bei einer voraus-

sichtlich anfallenden Menge von mehr als 500 Kubikmeter Erdaushub dem Land-

ratsamt ein Abfallverwertungskonzept gem. §3 LKreiWiG vorzulegen.  

Bedarf ein Vorhaben, für das auf einer nicht versiegelten, nicht baulich veränder-

ten oder unbebauten Fläche von mehr als 0,5 Hektar auf den Boden eingewirkt 

werden soll, einer behördlichen Zulassung, ist nach § 2 Abs. 3 LBodSchAG bei 

der Antragstellung ein Bodenschutzkonzept vorzulegen. 

C7 Geotechnik  

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten 

im Verbreitungsgebiet von quartärer Lockergesteine (Löss) mit im Detail nicht be-

kannter Mächtigkeit. Darunter werden die Gesteine der Grabfeld-Formation (Gips-

keuper) erwartet. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastab-

tragung geeignet sind, sowie mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden 

(bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-

schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

Verkarstungserscheinungen (offenen oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Doli-

nen) sind nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflä-

chenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeits-

blatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entspre-

chenden hydrogeologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der 

Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfat-

gesteinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer Versicke-

rungsanlagen (z.B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur 

Versickerung) Abstand genommen werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 

Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 

und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensi-

cherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z.B. offene bzw. 

lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß 

DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

C8 Nutzung solarer Strahlungsenergie 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind im Plangebiet allgemein zu 

empfehlen. 

C9 Versorgungsleitungen, Verteileranlagen 

(§ 126 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO) 

Die Gemeinde Kürnbach ist gem. § 126 Abs. 1 BauGB berechtigt, auf Anlieger-

grundstücken Straßenbeleuchtungsmasten und gem. § 14 BauNVO ausnahms-

weise Verteilerkästen und Fernmeldeanlagen zu erstellen bzw. erstellen zu lassen.  
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D VERFAHRENSVERMERKE  

 

Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat  28.09.2021 

§ 2 Abs. 1 BauGB 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  07.10.2021 

§ 2 Abs. 1 BauGB 

Auslegungsbeschluss des Planentwurfes durch den Gemeinderat 28.09.2021 

 

Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung  07.10.2021 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB 

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs   18.10.2021-18.11.2021 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB 

Einholung von Stellungnahmen von Behörden und  18.10.2021-18.11.2021 

sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Planentwurf 

und Benachrichtigung von der öffentlichen Auslegung  

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a 

Abs. 2 BauGB 

Beschluss der erneuten öffentlichen Auslegung des  …………… 

Planentwurfs durch den Gemeinderat 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 4a Abs. 3 BauGB 

Ortsübliche Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung …………… 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB 

Erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfs …………… 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB 

Erneute Einholung von Stellungnahmen von Behörden und …………… 

sonstiger Träger öffentlicher Belange zum Planentwurf und 

Benachrichtigung von der erneuten öffentlichen Auslegung 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes  …………… 

§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. §4 GemO/BW  

Satzungsbeschluss der Örtlichen Bauvorschriften  …………… 

§ 74 Abs. 1 und 7 LBO i.V.m. §4 GemO/BW 

Hiermit wird bestätigt, dass dieser Textteil (Planungsrechtliche Festsetzungen 

und örtliche Bauvorschriften) dem Satzungsbeschluss des Gemeinderats ent-

spricht (Ausfertigung). 

Kürnbach, den   …………… 

 

 

 

Armin Ebhart 

Bürgermeister 
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Inkrafttreten des Bebauungsplanes   …………… 

durch ortsübliche Bekanntmachung  

§ 10 Abs. 3 BauGB 

Inkrafttreten der Örtlichen Bauvorschriften  …………… 

durch ortsübliche Bekanntmachung 

§ 10 Abs. 3 BauGB 

 


